
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Vertrag zur Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus 

Kundmachungsorgan 

BGBl. III Nr. 138/2012 

Typ 

Vertrag – Multilateral 

§/Artikel/Anlage 

Art. 10 

Inkrafttretensdatum 

27.09.2012 

Index 

39/01 Finanzinstitutionen, Währungsabkommen 

Text 

ARTIKEL 10 

Veränderungen des genehmigten Stammkapitals 

(1) Der Gouverneursrat überprüft das maximale Darlehensvolumen und die Angemessenheit des 
genehmigten Stammkapitals des ESM regelmäßig, mindestens jedoch alle fünf Jahre. Er kann 
beschließen, das genehmigte Stammkapital zu verändern und Artikel 8 und Anhang II entsprechend zu 
ändern. Dieser Beschluss tritt in Kraft, nachdem die ESM-Mitglieder dem Verwahrer den Abschluss ihrer 
jeweiligen nationalen Verfahren notifiziert haben. Die neuen Anteile werden den ESM-Mitgliedern nach 
dem in Artikel 11 und Anhang I vorgesehenen Beitragsschlüssel zugeteilt. 

(2) Das Direktorium beschließt die ausführlichen Regelungen und Bedingungen, die für sämtliche 
oder etwaige gemäß Absatz 1 vorgenommene Kapitalveränderungen gelten. 

(3) Wird ein Mitgliedstaat der Europäischen Union neues ESM-Mitglied, so wird das genehmigte 
Stammkapital des ESM automatisch erhöht, indem die zum betreffenden Zeitpunkt geltenden Beträge mit 
der Verhältniszahl aus dem Gewichtsanteil des neuen ESM-Mitglieds und dem Gewichtsanteil der 
bestehenden ESM-Mitglieder im Rahmen des in Artikel 11 vorgesehenen angepassten Beitragsschlüssels 
multipliziert werden. 
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